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1. Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen 
 

1.1 Die Vertragserfüllung seitens Flender steht unter 
dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hinder-
nisse aufgrund von nationalen oder internationalen 
Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie 
keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen 
entgegenstehen. 
 

1.2 Der Kunde hat bei Weitergabe der von Flender ge-
lieferten Güter (Hardware und/ oder Software und/ 
oder Technologie sowie dazugehörige Dokumen-
tation, unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung) oder der von Flender erbrach-
ten technischen Unterstützung (Werk- und Dienst-
leistungen jeder Art) an Dritte die jeweils anwend-
baren Vorschriften des nationalen und internatio-
nalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten. In je-
dem Fall hat der Kunde bei Weitergabe von Gütern 
und/oder technischer Unterstützung an Dritte die 
(Re-) Exportkontrollvorschriften nach dem jeweili-
gen nationalen Recht, dem Recht der Europäi-
schen Union („EU“), der Vereinigten Staaten von 
Amerika („USA“) sowie alle Vorschriften der Ver-
einten Nationen („UN“) einzuhalten.  

 
1.3 Für alle Lieferungen durch Unternehmen der Flen-

der-Gruppe mit Sitz in der Europäischen Union und 
dem Vereinigten Königreich ist der direkte oder in-
direkte Verkauf, Export oder Re-Export nach Russ-
land oder zur Verwendung in Russland von Flen-
der-Gütern sowie von Gütern oder Technologien 
im Sinne von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 verboten. Diese Bestimmung ist ein we-
sentliches Element dieser Vereinbarung und ein 
Verstoß des Kunden gegen diese Bestimmung be-
rechtigt Flender zur Geltendmachung angemesse-
ner Abhilfemaßnahmen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Kündigung dieser Vereinbarung 
sowie pauschalierten Schadensersatz in Höhe 
von 5 (fünf) Prozent des Preises der exportierten 
Waren. Sollte die EU-Kommission einen höheren 
Mindestwert des pauschalierten Schadensersat-
zes oder einer Vertragsstrafe fordern, findet dieser 
Wert Anwendung. Der pauschalierte Schadenser-
satz stellt die Mindesthöhe des Schadens dar. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen. 

 
1.4 Der Kunde gewährleistet hiermit, dass der Kunde, 

sein Kunde und der Endverwender der Güter oder 
technischen Unterstützung nicht auf einer der an-
wendbaren Sanktionslisten, z.B. der EU, der USA 
oder der UN, aufgeführt ist und auch nicht unter der 
direkten oder indirekten Kontrolle einer solchen 
Partei steht. 

 
 

 
 

1.5 Sofern zur Durchführung von Exportkontrollprüfun-
gen durch Behörden oder durch Flender erforder-
lich, wird der Kunde Flender nach entsprechender 
Aufforderung unverzüglich alle Informationen über 
den Endempfänger, den Endverbleib und den Ver-
wendungszweck der von Flender gelieferten Güter 
bzw. der von Flender erbrachten technischen Un-
terstützung sowie diesbezüglich geltende Export-
kontrollbeschränkungen zur Verfügung stellen. 

 
1.6 Der Kunde stellt Flender von allen Ansprüchen, die 

von Behörden oder sonstigen Dritten gegenüber 
Flender wegen der Nichtbeachtung vorstehender 
exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch 
den Kunden geltend gemacht werden, in vollem 
Umfang frei und verpflichtet sich zum Ersatz aller 
Flender in diesem Zusammenhang entstehenden 
Schäden und Aufwendungen. 
 

2. Bedeutung des Freitextes 
 
Sollte der Kunde im Rahmen des elektronischen 
Bestellverfahrens die Möglichkeit haben, einen 
Freitext einzugeben, so dienen die vom Kunden im 
Freitext gemachten Angaben lediglich der internen 
Auftragsabwicklung des Kunden. Die vom Kunden 
gemachten Angaben werden seitens Flender nicht 
zu Kenntnis genommen, unverändert übernommen 
und lediglich für die interne Auftragsabwicklung 
beim Kunden auf den Bestellunterlagen wiederge-
geben. Die Angaben haben daher auf die Vertrags-
beziehung keine Auswirkung und sind rechtlich 
nicht verbindlich. 


